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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 

 

 Auf der 8276. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. Juni 2018 gab der Präsident des Si-

cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Schreiben des Ständigen 

Vertreters der Ukraine bei den Vereinten Nationen vom 28. Februar 2014 an den Präsidenten 

des Sicherheitsrats (S/2014/136)“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat bekundet seine ernste Besorgnis über die jüngste Verschlechte-

rung der Sicherheitslage in der Ostukraine und ihre gravierenden Auswirkungen auf die Zi-

vilbevölkerung.  

 Der Sicherheitsrat verurteilt die ständigen Verletzungen der Waffenruhe, insbesondere 

den Einsatz der nach den Minsker Vereinbarungen verbotenen schweren Waffen, der für den 

tragischen Verlust von Menschenleben, einschließlich unter der Zivilbevölkerung, verant-

wortlich ist, und fordert die Erfüllung der Verpflichtungen zur Entflechtung und den sofor-

tigen Abzug der schweren Waffen im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der 

Minsker Vereinbarungen. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die von den Organisationen der Vereinten Nationen geleis-

tete Arbeit zur Bewältigung der tragischen humanitären Lage in der Ostukraine und betont, 

dass verstärkte Bemühungen unternommen werden müssen, um das Leid der von dem Kon-

flikt betroffenen Zivilbevölkerung zu lindern. 

 Der Sicherheitsrat bekundet der Sonderbeobachtermission der Organisation für Si-

cherheit und Zusammenarbeit in Europa seine volle Unterstützung und fordert alle Parteien 

auf, die Tätigkeit der Mission zu erleichtern, namentlich indem sie ihr sicheren Zugang zu 

allen Teilen der Ukraine gewähren, damit sie ihr Mandat erfüllen kann, und die Sicherheit 

ihres Personals und den Schutz ihrer Ausrüstung garantieren. 

 Der Sicherheitsrat weist auf seine volle Unterstützung für die Souveränität, Unabhän-

gigkeit und territoriale Unversehrtheit der Ukraine hin, unterstreicht die Notwendigkeit der 

strikten Einhaltung der Resolution 2202 (2015), mit der er das Maßnahmenpaket für die 

Umsetzung der Minsker Vereinbarungen billigte, und ermutigt alle Parteien, sich erneut auf 

den Friedensprozess zu verpflichten und alle im Rahmen des Normandie-Formats und der 

Trilateralen Kontaktgruppe vereinbarten Maßnahmen durchzuführen, um sofortige Fort-

schritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu erzielen.  

 Der Sicherheitsrat bekräftigt seine volle Unterstützung für die Resolution 2166 (2014) 

über den Abschuss des Fluges MH17.“ 
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